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Informat ion für die öf fent l iche Si tzung des Haupt-  und Finanzausschusses
a m  1 7 .  J a n u a r  2 0 0 5

Widersprüche gegen die Grundsteuerbescheide

Am 01.08.2005 wurde beim Bundesverfassungsger icht  e ine Verfassungsbe-
schwerde gegen das Grundsteuerrecht eingereicht ,  soweit  es s ich um selbst  ge-
nutztes Wohneigentum handel t .  Über die Zulassung der Beschwerde wurde bis-
her noch nicht  entschieden. Ich hatte Sie in der letzten nichtöf fent l ichen Si tzung
des Haupt-  und Finanzausschusses am 22, November 2005 hierüber umfassend
informiert .

Im Hinbl ick auf die brei t  angelegten Informat ionskampagnen verschiedener Ver-
bände und Inst i tut ionen, aber auch der Medien, ist  d ie Verwaltung of fensiv mit
der Thematik umgegangen und hat zwei Schr i t te vol lzogen:

1.  Al le Grundbesi tzabgabenbescheide enthiel ten fo lgenden Hinweis :
,,Mit der Argumentation der Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer für selbstgenutztes Woh-
neigentum kann nur gegen den Grundsteuermessbescheid (Grundlagenbescheid) des Finanz-
amtes vorgegangen werden (Einspruch bzw. Antrag auf Aufhebung). Ein Widerspruch gegen
diesen Grundbesitzabgabenbescheid ist insoweit unzulässig."

2. Zum Zei tpunkt der Versendung der Grundbesi tzabgabenbescheide wurde die
anl iegende Pressemit te i lung herausgegeben.

Hiermit  verfolgte die Verwaltung das Ziel ,  Einwendungen der Steuerpf l icht igen
gegen die Verfassungsmäßigkei t  der Grundsteuer von vorn herein dem r icht igen
Verfahrensweg zuzulei ten,  uf f i  den Steuerpf l icht igen unnöt igen Aufwand zu er-
sparen.  D ies  is t  a l le rd ings  n ich t  vo l l s tänd ig  ge lungen.

Zu Beginn dieses Jahres s ind insgesamt 26.5L2 Grundbesi tzabgabenbescheide
versandt worden. Unter Bezug auf die eingelegte Verfassungsbeschwerde gegen
das Grundsteuerrecht gehen sei t  Mit te Dezember 2005 vermehrt  Widersprüche
be i  der  S tad t  Rhe ine  e in .  Vor  dem 01.01 .2006 s ind  noch 42  Widersprüche e inge-
gangen, die derzei t  noch nicht  bearbei tet  s ind.  Bis zum L7.0L.2006 sind weitere
t42 Widersprüche eingegangen, über die ebenfal ls noch entschieden werden
muss. Es gehen augenbl ickl ich tägl ich wei tere Widersprüche ein.  Die Wider-
spruchsfr ist  endet am 14. Februar 2006.

Die Festsetzung der Grundsteuer efolgt  in einem zweistuf igen Verfahren:

1.  Das Finanzamt er lässt  den Grundsteuermessbescheid.  Bei  d iesem Bescheid
handel t  es s ich um einen Grundlagenbescheid,  der für  d ie Stadt Rheine ver-
b ind l i ch  i s t .

2.  Die Stadt Rheine ermit te l t  auf  Grundlage des vom Finanzamt festgesetzten
Grundsteuermessbetrages und des gül t igen Hebesatzes die Grundsteuer und
setzt diese durch Bescheid fest.

Nach 5  351 I I  der  Abgabenordnung können Entsche idungen in  e inem Grund la-
genbescheid (hier:  Grundsteuermessbescheid) nur durch Anfechtung dieses Be-
scheids,  n icht  auch durch Anfechtung des Folgebescheids (hier:  Grundsteuerbe-
scheid) angegr i f fen werden.



Sofern s ich die bei  der Stadt eingelegten Widersprüche ausschl ießl ich auf die
eingelegte Verfassungsbeschwerde beziehen, s ind die Widersprüche daher unzu-
lässig und werden entsprechend zurückgewiesen. Fal ls zusammen mit  dem Wi-
derspruch eine Aussetzung der Vol lz iehung des Grundsteuerbescheides beantragt
wurde, wird dieser Antrag abgelehnt.

Soweit  bei  der Stadt Rheine Anträge auf Aufhebung der Grundsteuermessbe-
scheide bzw. Einsprüche gegen die Grundsteuermessbescheide eingehen, werden
die Anträge an das zuständige Finanzamt wei tergelei tet  und der Antragstel ler
wird hierüber informiert .

Um eine Vielzahl  der Widersprüche gemeinsam bearbei ten zu können (Ser ien-
br ief)  und hierdurch die Kosten für die Bearbei tung der Widersprüche mögl ichst
ger ing zu hal ten,  werden die Widersprüche bis zum Ablauf der Rechtsbehel fsfr ist
(Mit te Februar)  gesammelt ,
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Steuerbescheide werden zugestellt

Rheine. In den ersten Tagen des neuen Jahres f lat tern den
Hauseigentümern tradi t ionel l  d ie Heranziehungsbescheide über
die Grundbesi tzabgaben ins Haus. Angesichts der im vergange-
nen Sommer eingereichten Verfassungsbeschwerde gegen die
Besteuerung von Grundeigentum wird s ich so mancher Steuer-
pf l icht ige f ragen, ob es empfehlenswert  is t ,  gegen den Steuerbe-
scheid der Stadtverwaltung Widerspruch einzulegen. Die Posi t ion
der Stadtpressestel le dazu ist  e indeut ig:  , ,Ein Widerspruch, der
nur mit  der Verfassungswidr igkei t  der Grundsteuer begründet ist ,
is t  unzulässig und müsste als solcher von der Stadtverwaltung
zurückgewiesen werden."

In der am 1. August 2005 beim Bundesverfassungsger icht  e in-
gereichten Verfassungsbeschwerde gegen die Besteuerung von
Grundeigentum, das zu eigenen Wohnzwecken genutzt  wird,  be-
ziehen sich die Beschwerdeführer auf einen früheren Beschluss
des Gerichtes zur Vermögenssteuer.  Das Gericht  hatte diese für
verfassungswidr ig erklärt  und sich dabei  grundsätzl ich zur Zuläs-
sigkei t  von Steuern auf einen nur theoret isch erzielbaren Ertrag
aus Wirtschaftsgütern geäußert .  Eine Substanzbesteuerung sei
nur in besonderen staat l ichen Ausnahmelagen zulässig.

Die Beschwerdeführer sehen in der Grundsteuer für  selbstge-
nutzten Wohnraum eine unzulässige Substanzbesteuerung und
erwarten eine Aussage des Bundesverfassungsgerichtes dazu.
Dieses hat bis lang al lerdings noch nicht  erk lärt ,  ob es die im Au-
gust eingereichte Verfassungsbeschwerde überhaupt behandeln
wi rd .

,,Wer aufgrund des angestrebten Verfahrens der Beschwerde-
führer beim Bundesverfassungsger icht  seine Rechte wahren wi l l ,
der kann sinnvol ler  Weise nur gegen den vom Finanzamt erhal-
tenen Grundsteuermessbescheid vorgehen,"  so die Stadtpresse-
stel le.  Gegen einen aktuel len Bescheid mit  noch laufender
Rechtsmit te l f r is t  könnte Einspruch eingelegt werden. Bei  ä l teren
Bescheiden müsste dagegen die Aufhebung beantragt werden.

Nähere Informat ionen zu den in diesen Tagen zugestel l ten Her-
anziehungsbescheiden der Stadtverwaltung ertei len die Mitar-
bei ter / innen der Steuerverwaltung unter den Telefonnummern
(0s971)  939-301 b is  939-304.

17.01,2006, Auskunft :  Bernd Weber, Stadtpressesprecher


